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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1980

Norm

WEG 1975 §24

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 24 WEG soll die in der Phase der Vorbereitung oder Durchführung des Bauvorhabens

bestehende Vertragsübermacht des Wohnungseigentumsorganisators auf ein den Belangen aller Vertragspartner

dienendes Maß einschränken. Im besonderen ging es dem Gesetzgeber darum, dem Wohnungseigentumsbewerber

mit der Vollendung der Bauführung einen unabdingbaren Anspruch auf die tatsächliche und rechtliche Herstellung des

von ihm erworbenen Wohnungseigentums zu sichern.
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